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    Rechtskunde 
Qualifikationsverfahren 2010 
für Kauffrau / Kaufmann 
Basisbildung 
 

 
   
   
 

   
   
 
 

1. Teil: Rechtskunde 
 
Bewertung mögliche Punkte erteilte Punkte 
 
1. Aufgabe    6  _______ 
 

2. Aufgabe    3  _______ 
 

3. Aufgabe    2  _______ 
 

4. Aufgabe    1  _______ 
 

5. Aufgabe    2  _______ 
 

6. Aufgabe    3  _______ 
 

7. Aufgabe    4  _______ 
 

8. Aufgabe    3  _______ 
 

9. Aufgabe    2  _______ 
 

10. Aufgabe    4  _______ 
 

11. Aufgabe    2  _______ 
 

12. Aufgabe    8  _______ 
 

Total  40  _______ 

 
 
 
 

Hilfsmittel   Taschenrechner, Gesetzbuch (ZGB, OR SchKG) 
 

Zeitvorgabe 30 Minuten 
 

Hinweise 
• Achten Sie auf eine übersichtliche und saubere Darstellung. 
• Bei Rechenaufgaben muss der Lösungsweg übersichtlich dargestellt werden. Unbelegte Resultate 

werden nicht berücksichtigt. 

 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. 
 

Richtzeit zur Lösung der Aufgaben: 30 Minuten 
 

 
Diese Prüfungsaufgaben dürfen erst ab 2011 zu Übungszwecken im Unterricht verwendet werden. 

Lösungen  
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Bei der Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung im Fach Rechtskunde 
stellen sich Petra Fröhlich und Lukas Lustig folgende Fragen: 
 
Aufgabe 1 Rangordnung 
 
Wie sieht die Rangordnung (Hierarchie) unseres Gesetzes aus? 
  

1. Verfassung        (2) 
 

2. Gesetzte          (2) 
 

3. Verordnungen        (2) 
 
 
Aufgabe 2 Rechtsordnung 
 
Welche der folgenden Vorschriften gehören dem öffentlichen Recht ÖR rsp. 
dem Privatrecht an? 
 

Strafrecht   ÖR 

Personenrecht  PR 

Staatsrecht  ÖR 

Sachenrecht  PR 

Mietrecht  PR 

SchKG  ÖR        (3) 

 
 
Aufgabe 3 Zwingendes Recht / Dispositives Recht 
 
Die Vorschriften des Privatrechtes können sowohl zwingenden als auch 
ergänzenden Charakter haben. Was versteht man unter ergänzendem Charakter? 
 

Dispositives Recht kommt nur zur Anwendung, 
wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben. (2) 
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Aufgabe 4 Einfache Gesellschaft 
 
Petra und Lukas möchten nach der Lehrabschlussprüfung und einem 
Sprachaufenthalt in England zusammen eine Wohnung mieten und ohne 
Trauschein zusammenleben. In was für einem eheähnlichen Rechtszustand leben 
diese Beiden? 
 

Konkubinat         (1) 
 
 
Aufgabe 5 Eherecht 
 
Petra hofft, dass sie nach ca. 2 Jahren sich verloben werden. Was stellt die 
Verlobung rechtlich dar? 
 

Eheversprechen        (2) 
 
 
Aufgabe 6 Eherecht 
 
Wenn sie dann heiraten, möchten sie im ordentlichen Güterstand leben. Wie 
heisst dieser Güterstand? 
 

Errungenschaftsbeteiligungen      (3) 
 
 
Aufgabe 7 Eherecht 
 
Was bleibt bei diesem Güterstand im Eigentum der beiden Ehepartner d.h. 
gehört zum Eigengut? 2 Beispiele! 
 

persönliche Gegenstände 

in die Ehe eingebrachtes Vermögen 

Erbschaften und Schenkungen 

Ersatzanschaffungen für das Eigengut    (4) 
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Aufgabe 8 Erbrecht 
 
Die Eltern von Petra sind über die Beziehung ihrer Tochter mit Lukas nicht 
erfreut. Der Vater droht ihr mit Enterbung, da er überzeugt ist, dass dieser Lukas 
nicht lebenstüchtig genug sei! Ist das von Gesetzes wegen erlaubt? Geben Sie 
den entsprechenden Gesetzesartikel an! 
 

Nein  
 

Gesetzbuch: ZGB Art. 477     (3) 
 
 
Aufgabe 9 Erbrecht 
 
Wenn der Vater sie auf den Erbteil setzen würde, wie viel bekäme Petra  von 
ihrem Erbanteil? 
 

¾ ihres gesetzlichen Erbteils      (2) 

 
 
Aufgabe 10 Gesellschaftsrecht 
 
Petra und Lukas haben eine besondere Liebe zu Büchern. Deshalb träumen sie 
eine eigene Buchhandlung zu eröffnen. Zwischen welchen beiden  Gruppen von 
Handelsgesellschaften können sie entscheiden? 
 

Kapitalgesellschaften 

Personengesellschaften        (4) 

 
 
Aufgabe 11  Gesellschaftsrecht/Firmenrecht 
 
Wie könnte die Firma heissen, wenn sie sich für eine Kollektivgesellschaft 
entscheiden würden, wobei in der Firma noch der Zusatz  „Buchhandlung 
Bücherfreunde“ stehen sollte. 
 

P. Fröhlich & Co. Buchhandlung Bücherfreunde, 

Föhlich u. Lustig, Buchhandlung Bücherfreunde u.ä. (2) 
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Aufgabe 12  Gesellschaftsrecht 
 
Petra hat noch Bedenken mit der Rechtsform der Kollektivgesellschaft wegen 
der Haftung. Wie regelt der Gesetzgeber die Haftung bei der Kollektivgesell-
schaft? Nennen Sie den entsprechenden Gesetzesartikel? 
 

primär: die Kollektivgesellschaft mit Gesellschafts- 
  vermögen 
subsidiär: die einzelnen Kollektivgesellschafter mit 
  ihrem Privatvermögen unbeschänkt und 
  solidarisch        (6) 
 

Gesetzbuch: OR Art. 568      (2) 


